
St. Gallen, 25.11.2009 
 
  

 

 

Schweizerische Südostbahn AG 
Bahnhofplatz 1a 
CH-9001 St. Gallen 
Tel. +41 71 228 23 23 
Fax +41 71 228 23 33 

 

www.sob.ch 
 

Infrastrukturnutzung 
Tarifliste Trassen, Zusatz- und Serviceleistungen 
Basis Eisenbahn-Netzzugangsverordnung 25. November 1998 
 
Gültig: 01. Januar 2010 – 11. Dezember 2010 
Preise in CHF, zuzüglich MWSt 
 

 

Bei fehlenden Angaben von Seiten der EVU werden die nachstehenden in der Spalte 
‚Standardwerte’ aufgeführten Ansätze für die Berechnung des Mindestpreises angewendet: 

Zuggattung Standardwerte 

 Netto-Tonnen Brutto-Tonnen Sitzplätze 

Schnellzug/Interregio  490 500 Sitzplätze 

Regionalzug  240 350 Sitzplätze 

S-Bahn  295 750 Sitzplätze 

RegioExpress  490 500 Sitzplätze 

Güterzug 500 1050  

Baumaschinenzug 350 780  

Traktorgüterzug 100 300  

Lokzug  200  

Leermaterialzug P-Verkehr  350  
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No Bezeichnung Preis Einheit Erläuterungen 

1 Grundleistung Leistungen gemäss Artikel 21 NZV 

1.1. Mindestpreise    

1.1.1 Unterhalt der Fahrbahn 0.0025 Btkm  

1.1.2 Fahrdienst 0.40 Zkm  

1.1.3 Unterhalt elektrische Anlagen 0.13 Zkm Für Züge mit elektrischer 
Traktion 

1.1.4 

1.1.4.1 

1.1.4.2 

1.1.4.3 

1.1.4.4 

1.1.4.5 

1.1.4.6 

1.1.4.7 

1.1.4.8 

 

Energieansätze 

Schnellzug/Interregio 

Regionalzug/S-Bahn 

RegioExpress 

Güterzug 

Baumaschinenzug 

Traktorgüterzug 

Lokzug 

Leermaterialzug P-Verkehr 

Nachtkoeffizent 22.00 – 05.59 Uhr 

 

0.0030 

0.0050 

0.0029 

0.0041 

0.0043 

0.0043 

0.0050 

0.0050 

0.64 

 

Btkm 

Btkm 

Btkm 

Btkm 

Btkm 

Btkm 

Btkm 

Btkm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geringere Energiekosten 

1.1.5 
 

1.1.5.1 

1.1.5.2 

Knotenzuschläge 
(Knotendefinition gem. Liste AB NZV) 

Kleiner Knoten 

Grosser Knoten 

 
 

3.00 

5.00 

 
 

pro Fahrt 

pro Fahrt 

 
 

Ein- & Ausfahrt bei Halt = 2 
Fahrten, Durchfahrt = gratis 

1.2. Deckungsbeiträge    

1.2.1 Konzessionierter Personenverkehr 13% In % der 
Erlöse 

Satz wird vom BAV festgelegt 

1.2.2 

1.2.2.1 

1.2.2.2 

1.2.2.3 

 

Nicht konzessionierter Verkehr 

Personenverkehr 

Güterverkehr 

Zusätzliche Beiträge: 
- Energieabgabe bei therm. Traktion 
 

 

0.010 

0.000 

 
0.003 
 

 

Btkm 

Btkm 

 
Btkm 
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No Bezeichnung Preis Einheit Erläuterungen 

1.3 Lärmbonus 
Für Fahrzeuge mit Scheiben- oder 
Trommelbremse, sowie mit 
Verbundstoffbremssohlen 

- 0.005 Achskm Ist vom EVU vor 
Rechnungsstellung geltend 
zu machen unter Vorweisung 
des entsprechenden 
Gesuches an das BAV. 

1.4 Trassenbestellung    

1.4.1 Bearbeitungskosten für kurzfristige 
Trassenbestellungen 

50.00  Trassenbestellungen werden, 
mit Ausnahme von 
kurzfristigen Bestellungen, 
unentgeltlich bearbeitet. Als 
kurzfristige Bestellungen 
gelten Bestellungen ab 16.00 
Uhr des Tages vor der 
Durchführung des bestellten 
Verkehrs. 

1.5 Verzicht auf die Nutzung von 
definitiv zugeteilten Trassen 

   

1.5.1 Abbestellungen von Regeltrassen pro 
Verkehrstag und Fahrplanperiode bis 
spätestens 1 Monat nach der definitiven 
Trassenzuteilung 

kostenlos   

1.5.2 Abbestellungen von Regeltrassen pro 
Verkehrstag und Fahrplanperiode nach 
Ablauf der gebührenfreien Frist bis zum 
Fahrplanwechsel 

2000.00   

1.5.3 Abbestellungen an einzelnen 
Verkehrstagen pro Trasse bis 16.00 Uhr 
des Vortages 

50.00   

1.5.4 Kurzfristige Abbestellungen ab 
16.01 Uhr des Vortages bis vor der 
Durchführung 

100.00   

1.6 Trassenoptionen    

 Trassenoptionen können für regelmässige Leistungen bestellt werden. Als Grundlagen dazu dienen 
die Verkehrsperioden. Für bestellte Trassenoptionen, welche später als 1 Monat nach der definitiven 
Trassenzuteilung abbestellt werden, sind die Options-Gebühren geschuldet. 

1.6.1 Preis pro Verkehrstag und 
Fahrplanperiode 

4000.00  Die Option verfällt um 16.00 
Uhr am Vortag der 
Ausführung, sofern die 
Trasse vom Kunden nicht 
definitiv bestellt wurde. 



 
  

Schweizerische Südostbahn AG Seite 4 von 6 

 

1.7 Gültigkeit der Offerten    

 Offerten für Preise und Fahrpläne haben, wo nichts anderes vermerkt, generell eine Gültigkeit von 
30 Tagen. Falls die Offertanfrage weniger als 30 Tage vor der geplanten Durchführung eintrifft, endet 
die Gültigkeit am Vortag der geplanten Durchführung um 16.00 Uhr. 

 

 

No Bezeichnung Preis Einheit Erläuterungen 

2 Zusatzleistungen 

2.1 Rangieren    

2.1.1 Rangieren mit elektrischen Fahrzeugen 4.00 Pro Fahrt  

2.1.2 Rangieren mit thermischen Fahrzeugen 3.00 Pro Fahrt  

2.2 Abstellen von Fahrzeugen   Für das kurzfristige 
Abstellen bis zwei Stunden 
nach Zugsankunft werden 
keine Gebühren erhoben. 

2.2.1 Knotenbahnhöfe Herisau und Wattwil 3.00 Meter/Tag  

2.2.2  30.00 Meter/Monat  

2.2.3  120.00 Meter/Jahr  

2.2.4 Übrige Bahnhöfe 2.00 Meter/Tag  

2.2.5  20.00 Meter/Monat  

2.2.6  80.00 Meter/Jahr  

2.3 Stationäre Versorgung mit 
Wasser 

   

2.3.1 Pro Reisezugwagen 10.00   

2.3.2 Übrige Fahrzeuge Auf 
Anfrage 

m3 (Dampfloks zB) 

2.4 Stationäre Versorgung mit 
Strom  

   

2.4.1 Pro Wagen 18.20 Pro Std Ohne Stellen eines 
separaten Triebfahrzeuges 
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No Bezeichnung Preis Einheit Erläuterungen 

2.5 Entsorgung    

2.5.1 Entsorgung von Abfällen 10.00 
20.00 

Pro Wagen 
Pro 2 – 4 tlg 
Triebzug 

 

2.5.2 Entsorgung von Fäkalien, 
Gebrauchtwasser 

10.00 Pro Leerung  

2.6 Benutzung von Verladeanlagen    

2.6.1 Rampenbenützung Militär 30.00 Pro Wagen  

2.7 Nutzung der Strecke ausserhalb 
der Streckenöffnungszeit 

   

2.7.1 Je ausserordentlich besetzten 
Bhf/Fernsteuerbereich 

106.00 Pro Stunde Je angebrochene Stunde 
und Mitarbeiter 

2.8 Benutzung von Gleis oder 
Strassenwaagen 

   

2.8.1 Wagen/Fahrzeug 10.00 Pro Abwägung Ohne Mithilfe von Personal 
der ISB 

2.9 Kranbenutzung    

2.9.1 Kran 80.00 Pro Stunde Ohne Mithilfe von Personal 
der ISB 

2.10 Ausserordentliche Halte    

2.10.1 Ao kommerzieller Halt auf Bahnhöfen 50.00 Je Halt  

2.11 Fahrplanstudien    

2.11.1 Bearbeitung von Trassenanfragen plus 1 
Ergänzung 

kostenlos   

2.11.2 Ab der 2. Ergänzung 50.00 
200.00 

Pro ¼ Stunde 
Pro Stunde 

Es wird mindestens 1 
Stunde verrechnet 

2.12 Lizenzen und 
Sicherheitsbescheinigungen 

   

2.12.1 Gebühr für die Bearbeitung eines 
Gesuches, welches innerhalb 
Wochenfrist zu erfolgen hat. 

300.00 Pro Gesuch  
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3 Service-Leistungen    

 Die Infrastruktur der SOB bietet im Rahmen der zur Verfügung stehenden 
Möglichkeiten verschiedene Serviceleistungen an. Weitere Auskünfte über 
angebotene Leistungen und Konditionen erhalten Sie bei: 

Schweizerische Südostbahn AG 
Produktion 
Netzplanung & Steuerung 
Bahnhofplatz 7 
CH-9100 Herisau 
 
Telefon  +41 71 353 36 15 
E-Mail    planung@sob.ch 
 

 
 


